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	R U N D S C H R E I B E N Nr. 15/2011



Gesetz zur Bereinigung reise- und umzugskostenrechtlicher Vorschriften und zur Änderung des Bremischen Beamtengesetzes vom 17. Mai 2011 (Brem.GBl. S. 370)
Mit den Artikeln 1, 2, 4 und 5 des o.g. Gesetzes sind neben redaktionellen und rechtsberei​nigenden Änderungen reise- und umzugskostenrechtlicher Vorschriften auch einige mate​riell-rechtliche Änderungen am 1. Juli 2011 in Kraft getreten, über die ich Sie hiermit in​formieren möchte:

Änderung des Bremischen Reisekostengesetzes (Artikel 1) und der 
Bremischen Aus​landsreisekostenverordnung (Artikel 4)
Abrechnung von Dienstgängen (§ 2 Abs. 4 Satz 3, § 5 Abs. 2 Satz 3 BremRKG)

§ 2 Abs. 4 Satz 1 BremRKG definiert Dienstgänge als Gänge oder Fahrten am Dienst-, Wohn- oder einem vorübergehenden Aufenthaltsort zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststätte. Von dieser Legaldefinition ausgehend, waren nach Ziffer 2.4.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bremischen Reisekostengesetz (BremRKGVwV) vom 25. Mai 2009 (Brem.GBl. S. 601) die Fahrtauslagen bei Dienstgängen auf die am Dienstort, Wohnort oder vorübergehendem Aufenthaltsort entstandenen Fahrt​auslagen begrenzt worden. Danach war schon bisher bei Dienstgängen die Erstattung von Fahrtauslagen zwischen Dienstort und einem abweichenden Wohnort ausgeschlossen. Aus Gründen der Rechtssicherheit war es erforderlich, die Begrenzung der Fahrtauslagen bei Dienstgängen nicht nur in einer Verwaltungsvorschrift, sondern gesetzlich zur regeln. 
Die Neuregelung des § 2 Abs. 4 Satz 3 BremRKG (Artikel 1 Nr. 1) stellt aus Gründen der Gleichbehandlung insbesondere in Dienststellen mit überwiegender Außentätigkeit sicher, dass die Erstattung der Fahrtauslagen für Dienstgänge grundsätzlich wieder fiktiv auf die ab/bis Dienststätte entstandenen Kosten begrenzt wird, unabhängig davon ob die Wohnung Berechtigter am Dienstort oder außerhalb des Dienstortes liegt. Der neue Satz 3 des § 5 Abs. 2 BremRKG (Artikel 1 Nr. 3) lässt bei Anerkennung eines erheblichen dienstlichen Interesses an der Benutzung eines privaten PKW zu, von den Einschränkungen des § 2 Abs. 4 Satz 3 BremRKG ganz oder teilweise abzusehen. Damit kann im Rahmen der Anerkennung eines erheblichen dienstlichen Interesses in Einzelfällen auch Wegstreckenentschädigung ab/bis Wohnung bzw. ab/bis Gemeindegrenze (bei Wohnungen außerhalb des Dienstortes) gewährt werden.
Verbindung von Auslandsdienstreisen mit privaten Reisen (§ 6 BremARV)
Wird eine Dienstreise mit Urlaub, Dienstbefreiung oder Freizeitausgleich im Umfang von insgesamt mehr als fünf Arbeitstagen verbunden, werden nach § 13 Abs. 1 Satz 3 BremRKG nur die zusätzlich für die Erledigung des Dienstgeschäfts entstehenden Kosten als Fahrtauslagen erstattet. Die Fahrt- bzw. Flugkosten der Hin- und Rückreise bleiben als privat veranlasst unberücksichtigt. 
Der Regelung liegt ohne Einzelfallbetrachtung die gesetzliche Fiktion eines überwiegend in der Privatsphäre liegenden Anlasses dieser so verbundenen Reisen zugrunde. Bei längeren Auslandsdienstreisen ist – einem Bedürfnis im Wissenschaftsbereich folgend – eine Einzelfallbetrachtung geboten. 
Die Änderung des § 6 BremARV (Artikel 4) ermöglicht es, bei Auslandsdienstreisen mit einer Dauer von mindestens drei Monaten in besonderen Fällen von den Einschränkungen des § 13 Abs. 1 Satz 3 BremRKG bei der Verbindung von Dienstreisen mit einem Urlaub, Dienstbefreiung oder Freizeitausgleich von insgesamt mehr als fünf Tagen Dauer abzusehen. Damit kann in diesen Fällen Reisekostenvergütung nach § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 BremRKG, also so gewährt werden, als hätte nur die Auslandsdienstreise stattgefunden. 

Besondere Fälle könnten z.B. vorliegen, wenn während der Auslandsdienstreise selbst nicht unerhebliche Ansprüche auf Urlaub und/oder Freizeitausgleich erworben werden. Gleiches könnte gelten, wenn Dienstreisende wegen der Art ihrer Dienstgeschäfte am ausländischen Dienstort besonderen Belastungen ausgesetzt sind. In diesen Fällen könnte die oder der Dienstvorgesetzte selbst ein dienstliches oder in der Fürsorgepflicht begründetes Interesse daran haben, dass die Auslandsdienstreise vor der Rückreise mit einem privaten Aufenthalt bzw. einer privaten Reise verbunden wird. Der vorwiegend dienstliche Charakter der Reise wird dadurch ersichtlich nicht infrage gestellt.
Änderung des Bremischen Umzugskostengesetzes (Artikel 2)
Den Regelungen im Bremischen Reisekostengesetz (§ 3 Abs. 1 Satz 2 BremRKG) und der Bremischen Trennungsgeldverordnung (§ 9 Abs. 1 Satz 1 BremTGV) entsprechend ist die Ausschlussfrist für den Antrag auf Umzugskostenvergütung nach § 2 Abs. 7 Satz 1 
BremUKG (Artikel 2 Nr. 1) von einem Jahr auf sechs Monate verkürzt worden. 
Die Übergangsregelung des § 9a BremUKG (Artikel 2 Nr. 3) stellt sicher, dass für Umzüge, die vor dem 1. Juli 2011 beendet worden sind, die bisherige Ausschlussfrist von einem Jahr gilt.
Änderung der Bremischen Trennungsgeldverordnung (Artikel 5)

§ 2 Abs. 2 BremTGV regelt die vorübergehenden zwingenden persönlichen Umzugshinderungsgründe nach Wegfall des Wohnungsmangels abschließend. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 BremTGV in der bisherigen Fassung verlängerte sich die Gewährung von Trennungsgeld bis zum Ende des folgenden Schuljahres, wenn sich das Kind in der Jahrgangsstufe 12 einer Schule befand. Die Änderung (Artikel 5 Nr. 2 a) wählt eine allgemeinere Formulierung und stellt damit sicher, dass die Beendigung des Schulbesuchs am bisherigen Wohnort ermöglicht wird, wenn sich das Kind in der vorletzten Jahrgangsstufe der Oberstufe befindet, unabhängig davon, ob die Schule nach 12 oder 13 Jahren zum Abitur/Fachabitur führt.

Im Auftrag

gez. Schoppmann

[image: image3.bmp]Dienstgebäude
Briefkästen
Eingang
Telefax
Bankverbindungen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
Richtweg 25
Rövekamp12
(0421) 361 2965
Bremer Landesbank (BLZ 290 500 00) Kto. 1070115000
(Haus des Reichs)
Rövekamp 12
(Hofeinfahrt)

Sparkasse Bremen (BLZ 290 501 01) Kto. 1090653
28195 Bremen




Deutsche Bundesbank, 
Internet: http://www.finanzen.bremen.de/

 


Filiale Bremen(BLZ 290 000 00) Kto. 29001565
 : 

_1000619368.doc
[image: image1.png]






